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Zuschüsse für Veranstaltungen in der 1. Jahreshälfte müssen bis 31.07. beantragt sein.  
Veranstaltungen in der 2. Jahreshälfte und andere unterjährige Zuschüsse sind bis 30.11. zu beantragen. 

Der ausrichtende Verein leitet nach Durchführung der Veranstaltung den Zuschussantrag über das Formular  
per Mail an info@psvrn.de sowie in Kopie der zuständigen Ressortleitung zu.  
Die Auszahlung erfolgt nach Beschluss des PSVRN Vorstands im August und Dezember eines Jahres. 

Die Förderbedingungen des Sportbundes Rheinland gelten auch für die Bezuschussung durch den PSVRN.  

Förderung Fördersatz Bedingungen 

Verbandsmeisterschaften 
(VBM)  
für alle Disziplinen:  

Für VBM sind insgesamt 25.000 € geplant. 

Die Fördersumme wird auf Basis der VBM-
Anmeldungen per Vorstandsbeschluss 
festgelegt. 

Der PSVRN-Vorstand beschließt die Zuschussverteilung auf 
Basis der bis zum 30. März eines Jahres angemeldeten VBM incl. 
Verbandsschleppjagd. Die vom Verein zu beantragende Höhe 
wird mit der jeweiligen Resortleitung besprochen. 

Bezirksmeisterschaften 
(BZM)  

Cup-Wertungen in den 
Bezirken  

BZM die im Rahmen eines oder mehrerer 
Turniere ausgetragen werden: 2.000 €  

Cup-Wertungen, die in einem Bezirk 
ausgetragen werden, wird ein Zuschuss  
je Prüfung an die austragenden Vereine 
gewährt:  

E - Niveau  50 €  
A - Niveau  100 €  
L - Niveau  150 € 

Der ausrichtende Verein hat den Antrag zu stellen.  

Ausgezahlt wird an den austragenden Verein der Meisterschaft 
oder der einzelnen Prüfungen der BZM.  

 

Bei BZM über mehrere Turniere hinweg wird der Gesamtbetrag 
unter den ausrichtenden Vereinen in diesem Bezirk aufgeteilt.  

WBO-Veranstaltungen 300 €  z.B. Reitertage, Voltigiertage, Fahrtage,… 

Hindernismaterial bzw. 
Gatter und Pylone etc.  
für alle Disziplinen  

alle jährlich 25% der Rechnungssumme  

insgesamt max. 1.400 €  

Für Vereine, die mindestens 1 x pro Jahr eine angemeldete 
Pferdesportveranstaltung durchführen.  
Bezuschusst wird der Kauf von neuen Hindernissen und neuen 
Hindernisteilen bzw. Dressurgattern, Fahrkegel, Pylone, Hütchen, 
Nummern, etc. ohne Fracht- und Verpackungskosten. 

Vielseitigkeits- bzw. 
Geländehindernisse  

jährlich 25% der Rechnungssumme 

insgesamt max. 1.400 € 

Für Vereine, die mindestens 1 x pro Jahr eine angemeldete 
Pferdesportveranstaltung durchführen.  

Bezuschusst werden neue bzw. selbst gebaute Hindernisse nach 
Einreichung der Rechnung bzw. Materialkostenaufstellung. 
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https://www.sportbund-rheinland.de/fileadmin/sportbund/_downloadcenter/Zuschuesse/Zuschussrichtlinien_2026_01_01.pdf
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Förderung Fördersatz Bedingungen 

Voltigiergurte  alle 4 Jahre  
25% der Rechnungssumme incl. USt  

Bezuschusst werden neue Voltigiergurte 

Voltigierpferd  alle 3 Jahre  
25% der Rechnungssumme incl. USt 

insgesamt max. 1.400 €  

Mindestalter des Voltigierpferdes: 6 Jahre  

Dem Zuschuss-Antrag muss das Untersuchungsergebnis einer 
„kleinen Ankaufsuntersuchung“ beigefügt werden. Dieser 
Nachweis darf nicht älter als 6 Monate sein. Der Tierarzt ist vom 
Käufer zu bestimmen. Die anfallenden Kosten werden vom 
PSVRN nicht übernommen. 
Bezuschusste Pferde dürfen ausschließlich zum Voltigieren 
eingesetzt werden. 
Der Verkauf eines Voltigierpferdes innerhalb von 6 Jahren nach 
Bezuschussung ist anzeigepflichtig. In diesem Fall behält sich der 
PSVRN vor, den Zuschuss zurückzufordern. 

Schleppjagden 150,00 € pro Schleppjagd 
Als Nachweis für eine durchgeführte 
Schleppjagd ist der Zahlungsbeleg für die 
Meute beizulegen. 

insgesamt max. 1.000 € 

Gefördert werden Schleppjagden außerhalb der Setz- und 
Brutzeit (in Rheinland-Pfalz i. d. R. vom 01.03. bis zum 15.07.), 
die beim PSVRN angemeldet wurden. 

Je Verein 1 Schleppjagd je Kalenderjahr.  

Cup der Bundesländer 10,00 € pro TeilnehmerIn eines dem PSVRN 
angeschlossenen Vereins  

insgesamt max. 750 €  

Information und Anmeldung für Teilnehmende: 
Ausschreibung | Cup der Bundesländer 

Eine Bestätigung der Vereinszugehörigkeit aller Teilnehmenden 
eines Vereins ist unter Angabe deren Namen und Landkreis durch 
dessen Vorstand bis zum 1. Juli 2026 an breitensport@psvrn.de 
zuzuleiten.  
Die Förderung erfolgt an das Vereinskonto und ist von dort den 
genannten Teilnehmenden auszuzahlen.  
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